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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung  Vorgeschlagene Fassung 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über eine Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen 
Kinderbetreuungsangebots 

Artikel 3 Artikel 3 

Zweckzuschuss des Bundes Zweckzuschuss des Bundes  
(2) Der Bund wird zur teilweisen Abdeckung des Aufwandes der Länder und 

Gemeinden im Zusammenhang mit den Maßnahmen gemäß Art. 5 im Jahr 2015 
einen Zweckzuschuss in der Höhe von 100 Millionen Euro und in den Jahren 
2016 und 2017 einen Zweckzuschuss in der Höhe von jeweils 52,5 Millionen 
Euro zur Verfügung stellen, welcher wie folgt auf die Länder aufzuteilen ist: 
 1. Burgenland: .............................................. 2,904 % 
 2. Kärnten: ................................................... 5,884 % 
 3. Niederösterreich: .................................... 18,188 % 
 4. Oberösterreich: ....................................... 17,393 % 
 5. Salzburg: .................................................. 6,404 % 
 6. Steiermark: ............................................. 13,059 % 
 7. Tirol:  ......................................................  8,668 % 
 8. Vorarlberg:  .............................................  4,916 % 
 9. Wien:  ..................................................... 22,584 % 
 

unverändert. 

  (3) Der Bund wird zur teilweisen Abdeckung des Aufwandes der Länder 
und Gemeinden im Zusammenhang mit den Maßnahmen gemäß Art. 5 im Jahr 
2018 einen Zweckzuschuss in der Höhe von 52,5 Millionen Euro zur Verfügung 
stellen, welcher wie folgt auf die Länder aufzuteilen ist: 
 1. Burgenland: ............................................. 2,881 % 
 2. Kärnten: ................................................... 5,699 % 
 3. Niederösterreich: ................................... 18,351 % 
 4. Oberösterreich: ..................................... 17,531 % 
 5. Salzburg:.................................................. 6,378 % 
 6. Steiermark: ............................................ 12.905 % 
 7. Tirol:  ......................................................  8,642 % 
 8. Vorarlberg:  ............................................  4,918 % 
 9. Wien:  .................................................... 22,695 % 
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(3) Die Länder stellen für die Maßnahmen gemäß Art. 5 in den Jahren 2014 
bis 2017 Finanzmittel in folgender Höhe entsprechend dem Aufteilungsschlüssel 
gemäß Abs. 1 und 2 zur Verfügung: 
 1. im Jahr 2014 in der Höhe von 50 % des verwendeten 

Zweckzuschusses des Bundes, 
 2. im Jahr 2015 in der Höhe von 45 % des verwendeten 

Zweckzuschusses des Bundes, 
 3. im Jahr 2016 in der Höhe von 40 % des verwendeten 

Zweckzuschusses des Bundes, 
 4. im Jahr 2017 in der Höhe von 35 % des verwendeten 

Zweckzuschusses des Bundes, 

(4) Die Länder stellen für die Maßnahmen gemäß Art. 5 in den Jahren 2014 
bis 2018 Finanzmittel in folgender Höhe entsprechend dem Aufteilungsschlüssel 
gemäß Abs. 1 bis 3 zur Verfügung: 
 1. im Jahr 2014 in der Höhe von 50 % des verwendeten 

Zweckzuschusses des Bundes, 
 2. im Jahr 2015 in der Höhe von 45 % des verwendeten 

Zweckzuschusses des Bundes, 
 3. im Jahr 2016 in der Höhe von 40 % des verwendeten 

Zweckzuschusses des Bundes,  
 4. im Jahr 2017 in der Höhe von 35 % des verwendeten 

Zweckzuschusses des Bundes,  
 5. im Jahr 2018 in der Höhe von 35 % des verwendeten 

Zweckzuschusses des Bundes. 
(4) Die Kofinanzierung erfolgt in dem Kalenderjahr, in dem der 

Zweckzuschuss des Bundes verwendet wird. Finanzmittel der Gemeinden, die 
zusätzlich für diese Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, und die Hälfte 
der Finanzmittel, die von privaten Erhaltern von Kinderbildungs- und  
-betreuungseinrichtungen für Zwecke gemäß Art. 5 eingesetzt werden, sind bei 
der Kofinanzierung des jeweiligen Landes einzurechnen. 

(5) Die Kofinanzierung erfolgt in dem Kalenderjahr, in dem der 
Zweckzuschuss des Bundes verwendet wird. Finanzmittel der Gemeinden, die 
zusätzlich für diese Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, und die Hälfte 
der Finanzmittel, die von privaten Erhaltern von Kinderbildungs- und  
-betreuungseinrichtungen für Zwecke gemäß Art. 5 eingesetzt werden, sind bei 
der Kofinanzierung des jeweiligen Landes einzurechnen. 

(5) Tritt die Vereinbarung für ein Land oder mehrere Länder in einem 
Kalenderjahr nicht in Kraft, so erhöht sich für die übrigen Länder ihr Anteil am 
Zweckzuschuss des Bundes unter Neuberechnung des Verteilungsschlüssels im 
Sinne des Abs. 1 und 2 entsprechend. 

(6) Tritt die Vereinbarung für ein Land oder mehrere Länder in einem 
Kalenderjahr nicht in Kraft, so erhöht sich für die übrigen Länder ihr Anteil am 
Zweckzuschuss des Bundes unter Neuberechnung des Verteilungsschlüssels im 
Sinne des Abs. 1 und 2 entsprechend. 

(6) In den Jahren 2015 bis 2017 sollen den Ländern über eine neu 
abzuschließende Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 60 Millionen Euro für die 
frühe sprachliche Förderung und die gesamtheitliche Förderung vorhandener 
Begabungen und die Behebung von Defiziten zur Verfügung gestellt werden. 
Davon sind 45 Millionen Euro für die frühe sprachliche Förderung und bis zu 15 
Millionen Euro, wenn möglich, dafür zu verwenden, dass neben der Sprache auch 
auf vorhandene Förderbedürfnisse und besondere Begabungen Bedacht 
genommen wird. 

 

Artikel 6 Artikel 6 
Abrechnung des Zweckzuschusses des Bundes Abrechnung des Zweckzuschusses des Bundes 

(1) Das Land hat dem Bundesministerium für Familien und Jugend sowie 
dem Bundesministerium für Bildung und Frauen bis 30. Juni eines 
Kalenderjahres, letztmalig zum 30. Juni 2018, jährlich eine Bestätigung über die 

(1) Das Land hat dem Bundesministerium für Familien und Jugend sowie 
dem Bundesministerium für Bildung und Frauen bis 30. Juni eines 
Kalenderjahres, letztmalig zum 30. Juni 2019, jährlich eine Bestätigung über die 
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Verwendung der vom Bund im vorangegangenen Kalenderjahr gewährten 
Zuschüsse zu übermitteln. Aus derBestätigung müssen die Anzahl der zusätzlich 
geschaffenen Plätze in elementaren Kinderbildungs- und -betreuungs 
-einrichtungen aufgeschlüsselt nach Öffnungszeiten und Altersgruppen, die 
Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels, zur Verlängerung der 
Öffnungszeiten, zur räumlichen Qualitätsverbesserung, zur Erreichung der 
Barrierefreiheit, zur Weiterentwicklung des Tagesmütter/-väterangebots und zur 
Bewusstseinsbildung sowie die dafür jeweils gewährten Zuschüsse und deren 
Zweck ersichtlich sein. Das Land hat weiters die jeweils im vorangegangenen 
Kalenderjahr für Zwecke gemäß Art. 5 aufgewendeten Landesmittel darzustellen. 

Verwendung der vom Bund im vorangegangenen Kalenderjahr gewährten 
Zuschüsse zu übermitteln. Aus der Bestätigung müssen die Anzahl der zusätzlich 
geschaffenen Plätze in elementaren Kinderbildungs- und -betreuungs-
einrichtungen aufgeschlüsselt nach Öffnungszeiten und Altersgruppen, die 
Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels, zur Verlängerung der 
Öffnungszeiten, zur räumlichen Qualitätsverbesserung, zur Erreichung der 
Barrierefreiheit, zur Weiterentwicklung des Tagesmütter/-väterangebots und zur 
Bewusstseinsbildung sowie die dafür jeweils gewährten Zuschüsse und deren 
Zweck ersichtlich sein. Das Land hat weiters die jeweils im vorangegangenen 
Kalenderjahr für Zwecke gemäß Art. 5 aufgewendeten Landesmittel darzustellen. 

(2) Zweckzuschüsse des Bundes, die in einem Kalenderjahr nicht 
abgerechnet werden können, können im darauffolgenden Kalenderjahr verwendet 
werden und sind gemeinsam mit den Mitteln dieses Kalenderjahres abzurechnen. 
Die Hälfte der Zweckzuschüsse des Bundes, die im Jahr 2014 gewährt werden, 
können darüber hinaus auch im Jahr 2016 verwendet werden und sind gemeinsam 
mit den Mitteln dieses Kalenderjahres abzurechnen. 

(2) Zweckzuschüsse des Bundes, die in einem Kalenderjahr nicht 
abgerechnet werden können, können im darauffolgenden Kalenderjahr verwendet 
werden und sind gemeinsam mit den Mitteln dieses Kalenderjahres abzurechnen. 
Die Hälfte der Zweckzuschüsse des Bundes, die im Jahr 2014 gewährt werden, 
können darüber hinaus auch im Jahr 2016 verwendet werden und sind gemeinsam 
mit den Mitteln dieses Kalenderjahres abzurechnen. Zweckzuschüsse, die von 
öffentlichen oder privaten Erhaltern elementarer Kinderbildungs- und -
betreuungseinrichtungen zurückgezahlt werden, sind den Zweckzuschüssen jenes 
Jahres gleichzuhalten, in dem sie vereinnahmt werden. 

(5) Das Bundesministerium für Familien und Jugend übermittelt den Ländern 
bis längstens 30. September 2014 ein Formular für den Nachweis der 
widmungsgemäßen Verwendung der Zweckzuschüsse des Bundes, das von den 
Vertragsparteien gemeinsam ausgearbeitet wurde, sowie eine Auflistung der 
vorzulegenden Nachweise. 

(5) Das vom Bundesministerium für Familien und Jugend aufgelegte 
Formular für den Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der 
Zweckzuschüsse des Bundes ist zu verwenden. 

Artikel 8 Artikel 8 
Zahlungen des Bundes Zahlungen des Bundes 

(1) Die Auszahlung des Zweckzuschusses des Bundes gemäß Art. 3 Abs. 1 
erfolgt im Dezember 2014 auf das vom Land bekannt gegebene Konto. Die 
Auszahlung des Zweckzuschusses des Bundes gemäß Art. 3 Abs. 2 erfolgt in zwei 
gleich großen Raten, jeweils im Juni und im Dezember des jeweiligen 
Kalenderjahres auf das vom Land bekannt gegebene Konto.  

(1) Die Auszahlung des Zweckzuschusses des Bundes gemäß Art. 3 Abs. 1 
erfolgt im Dezember 2014 auf das vom Land bekannt gegebene Konto. Die 
Auszahlung des Zweckzuschusses des Bundes gemäß Art. 3 Abs. 2 und 3 erfolgt 
in zwei gleich großen Raten, jeweils im Juni und im Dezember des jeweiligen 
Kalenderjahres auf das vom Land bekannt gegebene Konto.  

Artikel 10 Artikel 10 
Qualitätssicherung Weiterentwicklung der Kinderbildung und -betreuung 

Die Vertragsparteien kommen überein, zur Sicherung der Betreuungsqualität 
in Kinderbildungs- und -betreuungsangeboten bundesweite Empfehlungen über 

Die Vertragsparteien kommen überein, über die Weiterentwicklung der 
Qualität der elementaren Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen 
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Mindeststandards in der Kinderbetreuung zu erarbeiten. Hiefür soll ein 
bundesweiter Qualitätsrahmen für die elementarpädagogischen Einrichtungen bis 
2016 entwickelt werden. 

(bundeseinheitlicher Qualitätsrahmen) zu beraten und bis längstens 31. März 
2018 eine Einigung anzustreben. Die Vertragsparteien kommen außerdem 
überein, über die Fortführung der Kostenbeteiligung des Bundes für den weiteren 
Ausbau der Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen und die 
Ausweitung des kostenlosen und verpflichtenden Kindergartenbesuchs bis 
längstens 31. August 2018 eine Einigung anzustreben.  
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